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1. Lage in der Stadt – Bestehende Situation
2. Anlass und Erfordernis der Planung
3. Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB
4. Ziele der Raumordnung, Regional- und Stadtplanung
5. Flächennutzungsplanung
6. Städtebauliche Konzeption und Gestaltung
7. Nutzungen
8. Planungsrechtliche Festsetzungen
9. Örtliche Bauvorschriften
10. Verkehr
11. Verkehrslärm
12. Technische Infrastruktur
13. Altlasten
14. Gewässerentwicklung / Renaturierung
15. Umweltbelange und Grünordnung
16. Flächenbilanz

3. Abs.
Deshalb soll ein vorhabenbezogener Bebauungsplan erstellt werden, der als Art der baulichen
Nutzung ein Sondergebiet (SO) für großflächigen Einzelhandel festsetzt.

- - -
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1. Lage in der Stadt - Bestehende Situation
2. Anlass und Erfordernis der Planung
3. Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB
4. Ziele der Raumordnung, Regional- und Stadtplanung
5. Flächennutzungsplanung
6. Städtebauliche Konzeption und Gestaltung
7. Nutzungen
8. Planungsrechtliche Festsetzungen
9. Örtliche Bauvorschriften
10. Verkehr
11. Verkehrslärm
12. Luftqualität
13. Technische Infrastruktur
14. Altlasten
15. Gewässerentwicklung / Renaturierung
16. Umweltbelange und Grünordnung
17. Flächenbilanz
18. Förmliche Bestandteile der Begründung (Gutachten)

3. Abs.
Deshalb soll ein Vorhabenbezogener Bebauungsplan erstellt werden, der als Art der baulichen
Nutzung ein Sondergebiet (SO) für ein "Einkaufszentrum" festsetzt.

Ergänzung:
"Die in der GMA-Untersuchung vom Oktober 2009 ermittelten Verkaufsflächenobergrenzen werden
bis auf den Lebensmittelbereich eingehalten. Im Lebensmittelbereich wird die ermittelte Obergrenze
von 3.500 m² um ca. 500 m² überschritten. Bereits im GMA-Gutachten 2009 wurde jedoch darauf
hingewiesen, dass eine solche Überschreitung möglich ist, ohne dass dadurch raumordnerische
Konsequenzen insbesondere auf die benachbarten Mittelzentren Metzingen und Münsingen zu
erwarten sind. Das rechnerisch ermittelte Flächenpotenzial für Lebensmittelmärkte i. H. v. 3.500 m²
berücksichtigt noch nicht die in Bad Urach vorhandenen Sonderfunktionen. Hierzu zählen
insbesondere die tourismusrelevante Kaufkraft, die traditionell vorhandenen Kaufkraftzuflüsse aus
der Nachbargemeinde St. Johann, die formal zwar nicht dem Nahbereich von Bad Urach zugehört,
sich traditionell jedoch auch im Lebensmittelbereich in Bad Urach versorgt. Insbesondere der
Kurbetrieb (350.000 Übernachtungsgäste sowie 750.000 Tagesgäste pro Jahr) führt zum
erheblichen zusätzlichen Nachfragepotenzial."

Nutzungsvorschläge für innerstädtische Fachmärkte i n Bad Urach Verkaufsfläche

Lebensmittelmärkte 3.500 m²
– davon Nahrungs- und Genussmittel 2.300 m²
– davon Blumen, zoologischer Bedarf 300 m²
– davon Kleinelektrowaren 300 m²
– davon Haushaltswaren, GPK, Geschenkartikel 300 m²
– davon Drogerieartikel 300 m²

Nutzungsvorschläge für innerstädtische Fachmärkte i n Bad Urach Verkaufsfläche

Lebensmittelmärkte 3.400 m²
– davon Nahrungs- und Genussmittel 2.300 m²
– davon Blumen, zoologischer Bedarf 300 m²
– davon Kleinelektrowaren 300 m²
– davon Haushaltswaren, GPK, Geschenkartikel 300 m²
– davon Drogerieartikel 300 m²
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5. Flächennutzungsplan

7. Nutzungen

8. Planungsrechtliche
Festsetzung
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7

8

2. Abs.
Geplant ist für alle Bauflächen die Festsetzung "Sonstige Sondergebiete" (SO) mit der
Zweckbestimmung "Einkaufszentrum mit großflächigen Einzelhandelsbetrieben" gemäß § 11 (3) 1
und 2 BauNVO. Der Wald wird in eine private Grünfläche umgewandelt.

3. Abs.
Das geplante Einkaufs- und Dienstleistungszentrum "Elsach-Center" besteht gemäß Vorhaben- und

Erschließungsplan aus zwei großen Lebensmittel-Einzelhandelsbetrieben als "Magneten",
zwischen denen auf zwei Ebenen verschiedene Fachmärkte mit den städtebaulich gewünschten
Schwerpunkten (Drogeriemarkt, Bekleidung, Schuhe etc.) angeordnet sind.

Ergänzende Einzelhandelnutzungen (Apotheke, Bäckereiverkauf, Kiosk mit Tabakwaren,
Mobilfunk, Fachmarkt für Kinderbekleidung) runden das Programm ab.

Folgende Verkaufsflächen von innenstadtrelevanten Branchen sind geplant:

Die Bestimmung der Art der baulichen Nutzung stellt einen zentralen Punkt des Vorhabenbezogenen
Bebauungsplans dar:

·  Der Großteil des Planungsgebiets wird als "Sonstiges Sondergebiet (SO)" mit der
Zweckbestimmung "Einkaufszentrum mit großflächigen Einzelhandelsbetrieben" gemäß § 11 (3)
1 und 2 BauNVO ausgewiesen.

·  Im Einzelnen sind die Sortimente, die Obergrenzen der Verkaufsflächen und die zulässigen
weiteren Nutzungen festgesetzt. Durch die Festsetzungen wird ersichtlich, dass es sich im
Wesentlichen um ein Vorhaben handelt, dessen stadt- und regionalplanerische Auswirkungen
mit den Zielsetzungen nach Einfügung in die zentralörtliche Struktur beachtet werden müssen.
Mit der vorliegenden städtebaulichen Konzeption, den vorgesehenen Nutzungen und den
planungsrechtlichen Festsetzungen im Vorhabenbezogenen Bebauungsplan sollen die
angestrebten Ziele der Stadt Bad Urach ermöglicht werden.

·  Das "Grüne Herz" und die Uferbereiche der Elsach/Erms werden als öffentliche oder private
Grünflächen festgelegt.
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2. Abs.
Geplant ist für alle Bauflächen die Festsetzung "Sonstiges Sondergebiet" (SO) mit der
Zweckbestimmung "Einkaufszentrum Elsach-Center" gemäß § 11 (3) 1 BauNVO. Der Wald wird in
eine private Grünfläche umgewandelt.

3. Abs.
Das geplante Einkaufszentrum "Elsach-Center" besteht gemäß Vorhaben- und Erschließungsplan
aus zwei großen Lebensmittel-Einzelhandelsbetrieben (Vollversorger und Discounter) als
"Magneten", zwischen denen auf zwei Ebenen verschiedene Fachmärkte mit den städtebaulich
gewünschten Schwerpunkten (Drogeriemarkt, Bekleidung, Schuhe etc.) angeordnet sind.
Ergänzende Einzelhandelnutzungen (Apotheke, Bäckereiverkauf, Kiosk mit Tabakwaren, Mobilfunk,
Fachmarkt für Kinderbekleidung etc.), gastronomische Nutzungen (Café, Bistro), sonstige
Dienstleistungseinrichtungen (Büros, Praxen) und Wohnungen runden das Programm ab.

Art der baulichen Nutzung

Die Bestimmung der Art der baulichen Nutzung stellt einen zentralen Punkt des
Vorhabenbezogenen Bebauungsplans  dar. Beim geplanten "Einkaufszentrum Elsach-Center"
handelt es sich um eine räumliche Zusammenfassung von Einzelhandelsbetrieben verschiedener Art
und Größe und ergänzenden Nutzungen mit einer zentrenbildenden Magnetwirkung und einer
maximalen Gesamtverkaufsfläche von 8.000 m². Zur Erhöhung der Attraktivität sind neben
Einzelhandelsbetrieben auch gastronomische Nutzungen, sonstige Dienstleistungseinrichtungen und
Wohnungen vorgesehen.

Bei dem Standort in enger Verknüpfung zum Altstadtzentrum handelt es sich um eine städtebaulich
integrierte Lage. Das "Elsach-Center" bildet einen einheitlich geplanten, gestalteten, gebauten und
finanzierten Komplex mit einem gemeinsamen Parkplatz und einer gemeinsamen Eröffnung,
Werbung und Verwaltung. Das im Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) dargestellte
Bauvorhaben wird deshalb gemäß § 11 (3) 1 BauNVO als Sonstiges Sondergebiet (SO) mit der
Zweckbestimmung "Einkaufszentrum Elsach-Center"  festgesetzt.

Zulässig ist das im Vorhaben- und Erschließungsplan dargestellte Bauvorhaben eines
Einkaufszentrums mit Einzelhandelsbetrieben verschiedener Art und Größe und zentrenrelevanten
Sortimenten.

Lebensmittel-Vollversorger mit Backshop           2.250 m²
Lebensmittel-Discounter              850 m²
Bekleidungs- und Schuhfachmärkte           2.000 m²
Drogeriefachmarkt              630 m²
Sonstige Fachmärkte (Elektro und/oder Sportartikel)           2.150 m²
Ergänzende Einzelhandelsnutzungen (unter 200 m² VKF)
- Apotheke
- Mobilfunk
- Kiosk mit Tabakwaren
- Bäckereiverkauf
- Fachmarkt für Kinderbekleidung

             100 m²
             100 m²
             150 m²
             100 m²
             170 m²

Gesamte Verkaufsflächen max.           8.500 m²
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Bezeichnung Seite Begründung vom 23.03.2010 Seite Begründung vom 12.10.2010

7

8

In der GMA-Auswirkungsanalyse wurden für die beiden Standorte "Nördliche Innenstadt" und
"Seilerweg" gemeinsame Nutzungsvorschläge mit Obergrenzen der Verkaufsflächen für die
einzelnen Sortimente entwickelt und abgestimmt. Bei diesen Größenordnungen sind keine negativen
raumordnerischen Auswirkungen zu erwarten. Unter Berücksichtigung der geplanten
Verkaufsflächen für das Projekt "Seilerweg" werden die Sortimente, Obergrenzen der
Verkaufsflächen und zulässigen weiteren Nutzungen festgesetzt:

Die Gesamtverkaufsfläche von zentrenrelevanten Branchen darf innerhalb des Geltungsbereichs
8.000 m² nicht überschreiten.

Für die zentrenrelevanten Einzelhandelsbetriebe sind folgende Sortimente und Obergrenzen der
Verkaufsflächen einzuhalten:

·  Lebensmittelmärkte max. 3.100 m² VK
·  Bekleidungs- und Schuhfachmärkte max. 2.500 m² VK

davon für Schuhe max.    700 m² VK
·  Drogeriefachmärkte inkl. Apotheke max. 1.400 m² VK
·  Elektrofachmarkt max. 1.500 m² VK
·  Sportartikel max.    800 m² VK

Für die nicht zentrenrelevanten Einzelhandelsbetriebe sind folgende Sortimente und Obergrenzen
der Verkaufsflächen einzuhalten:

·  Möbel, Matratzen, Küchen,
Sonderpostenmärkte und vergleichbare Fachmarktkonzepte 2.000 m² VK

Die Verkaufsfläche des einzelnen Fachmarkts soll jeweils mindestens 200 m² betragen. In
begründeten Einzelfällen können geringere Verkaufsflächen als Ausnahme zugelassen werden,
wenn sie das Gesamtkonzept nicht gefährden.

Weiterhin sind folgende Nutzungen zulässig:
Büros, Dienstleistungen, Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
Einrichtungen für kulturelle, soziale, gesundheitliche, musikalische, freizeitorientierte und sportliche
Zwecke.

In den Obergeschossen sind auch Wohnungen zulässig.

Durch die Festsetzungen wird ersichtlich, dass es sich im Wesentlichen um ein Vorhaben handelt,
dessen stadt- und regionalplanerische Auswirkungen mit den Zielsetzungen nach Einfügung in die
zentralörtliche Struktur beachtet werden müssen. Mit der vorliegenden städtebaulichen Konzeption,
den vorgesehenen Nutzungen und den planungsrechtlichen Festsetzungen für den
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Nördliche Innenstadt" wird sichergestellt, dass bei der
Planung und Realisierung des "Einkaufszentrums Elsach-Center" die Zielsetzungen des
Landesentwicklungsplans 2002 berücksichtigt und durchgesetzt werden können, der Bebauungsplan
den Zielen der Raumordnung angepasst ist und die angestrebten Ziele der Stadt Bad Urach
ermöglicht werden.
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11. Verkehrslärm
Beurteilung Lärmsituation

Untersuchungsergebnis

11

12

2. Abs.
Eine Änderung ist dann wesentlich, wenn durch einen erheblichen baulichen Eingriff der
Beurteilungspegel des von dem zu ändernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslärms um
mindestens 3 dB(A) oder auf mindestens 70 dB(A) am Tage oder 60 dB(A) in der Nacht erhöht wird.

Die 16. BImSchV findet innerhalb des Geltungsbereichs des neuen Bebauungsplans Anwendung.
Neben den Verkaufsflächen sind im Bereich des Elsach-Centers auch Büroflächen und Wohnungen
vorgesehen. Die geplanten Gebäude sind den Lärmeinwirkungen des Straßenverkehrs und des
geplanten Parkplatzes ausgesetzt. Aufgrund dieser Lärmeinwirkungen ergibt sich die
Nachweispflicht des Schallschutzes gegen Außenlärm nach DIN 4109 (19). Die Nachweispflicht
erstreckt sich auf Gebäudeseiten mit Wohnnutzungen oder schutzbedürftigen gewerblichen
Nutzungen, die zu den Straßen und zum Parkplatz orientiert sind. Im Nahbereich der Lärmquellen
wird maximal Lärmpegelbereich IV erreicht.

Nach VDI 2719 (11) werden innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans bei
Außenlärmpegeln von über 50 dB(A) nachts für schutzbedürftige Wohnräume, insbesondere Schlaf-
und Kinderzimmer, schalldämmende, von Fenstern unabhängige Lüftungseinrichtungen empfohlen.

Der Straßen-Neubau löst keinen Anspruch auf Lärmschutzmaßnahmen an den bestehenden
Gebäuden Am Bad und im Bereich der Mörikestraße aus, da keine Überschreitungen der
Grenzwerte der 16.BImSchV (2) zu erwarten sind.

Ein Rechtsanspruch auf Lärmschutzmaßnahmen nach der 16.BImSchV (2) leitet sich im Bereich der
Pfählerstraße nicht ab, da hier keine erheblichen baulichen Veränderungen an der Pfählerstraße
vorgenommen werden.

Die Grenzwerte der Lärmsanierung nach der VLärmSchR 97 (1) werden eingehalten. Somit entsteht
auch hieraus kein Rechtsanspruch auf Lärmschutzmaßnahmen.

Lärmschutz Lkw-Andienung

Da im Umfeld der Andienungsbereiche beim Elsach-Center Wohnnutzungen vorhanden sind und die
Einhaltung der Mindestabstände zur Vermeidung unzumutbarer Pegelspitzen bei der Lkw-Andienung
im Zeitbereich nachts nicht sichergestellt ist, wird zur Vermeidung von Lärmbeeinträchtigungen
festgesetzt, Lkw-Andienungen beim Elsach-Center auf den Zeitbereich tags (6.00-22.00 Uhr) zu
beschränken.
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12

13

- - -

Auswirkungen auf Neubauten innerhalb des Geltungsbe reiches des Bebauungsplans

Neben den Verkaufsflächen sind im Bereich des Elsach-Centers auch Büroflächen und Wohnungen
vorgesehen. Die geplanten Gebäude sind den Lärmeinwirkungen des Straßenverkehrs und des
geplanten Parkplatzes ausgesetzt. Aufgrund dieser Lärmeinwirkungen ergibt sich die
Nachweispflicht des Schallschutzes gegen Außenlärm nach DIN 4109 (19). Die Nachweispflicht
erstreckt sich auf Gebäudeseiten mit Wohnnutzungen oder schutzbedürftigen gewerblichen
Nutzungen, die zu den Straßen und zum Parkplatz orientiert sind. Im Nahbereich der Lärmquellen
wird maximal Lärmpegelbereich IV erreicht.

Nach VDI 2719 (11) werden innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans bei
Außenlärmpegeln von über 50 dB(A) nachts für schutzbedürftige Wohnräume, insbesondere Schlaf-
und Kinderzimmer, schalldämmende, von Fenstern unabhängige Lüftungseinrichtungen empfohlen.

Da im Umfeld der Andienungsbereiche beim Elsach-Center Wohnnutzungen vorhanden sind und die
Einhaltung der Mindestabstände zur Vermeidung unzumutbarer Pegelspitzen bei der Lkw-Andienung
im Zeitbereich nachts nicht sichergestellt ist, sind zur Vermeidung von Lärmbeeinträchtigungen die
Lkw-Andienungen beim Elsach-Center auf den Zeitbereich tags (6.00-22.00 Uhr) zu beschränken.
Entsprechende Festsetzungen werden je nach Notwendigkeit im Baugenehmigungsverfahren
getroffen.

Der notwendige  Schallschutz gegen Außenlärm wird im Bebauungsplan verbindlich geregelt:

·  In der Planzeichnung werden die einzelnen Gebäudeseiten als Lärmpegelbereiche LPG III
und IV gekennzeichnet.

·  Im Textteil werden die erforderlichen passiven Schallschutzmaßnahmen nach DIN 4109 als
bauliche und sonstige technische Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen
Umwelteinwirkungen im Sinne des BlmSchG (§ 9 (1) 24 BauGB) festgesetzt.

Auswirkungen der Straßenneubaumaßnahmen auf bestehe nde Bereiche

Bei der Beurteilung der Lärmsituation sind die Lärmemissionen aus dem Bereich des
"Straßenneubaus" (innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans, von
Stuttgarter Straße bis Einmündung Weberbleiche) und die Emissionen aus dem Bereich "ohne
erhebliche bauliche Eingriffe in die Substanz der Straße" (außerhalb des Geltungsbereichs des
Bebauungsplans) getrennt zu betrachten:

·  Für die durch die Straßenneubaustrecke verursachten  Lärmimmissionen
sind die Grenzwerte der 16. BlmSchV maßgeblich. Diese werden an den bestehenden
Gebäuden Am Bad und im Bereich der Mörikestraße sowie am Gebäude Weberbleiche 36
eingehalten. Dies bedeutet, dass somit hier keine Ansprüche auf Lärmschutzmaßnahmen
ausgelöst werden.

·  Für die durch die Verkehrszunahme an bestehenden St raßen verursachten
Lärmimmissionen  findet die 16. BlmSchV keine Anwendung. Hier finden keine erheblichen
baulichen Eingriffe in die Straßensubstanz statt. Zudem werden die Grenzwerte der
Lärmsanierung nach der VLärmSchR 97 an den Gebäuden entlang der Pfählerstraße nicht
überschritten. Damit entstehen auch keine Ansprüche auf Lärmschutzmaßnahmen im
Rahmen der Lärmsanierung.
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12. Luftqualität

16. Umweltbelange und
Grünordnung

Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung 18

- - -

Letzter Abs.
Waldumwandlung genehmigt gem. §19 LWaldG

13

14

19

Die Auswirkungen der Planungen auf die Luftqualität im prädikatisierten "Luftkurort" Bad Urach
wurden im Rahmen des Luftqualitätsgutachtens vom 02.07.2010 (DWD Deutscher Wetterdienst,
Abteilung Klima- und Umweltberatung, Freiburg) ermittelt. Die Verkehrsuntersuchung vom
16.11.2009 (Planungsgruppe Kölz, Ludwigsburg) mit der prognostizierten Zunahme des
durchschnittlichen täglichen Verkehrsaufkommens (DTV) in der Innenstadt bildet die Grundlage für
das Gutachten.

Ausgehend von der bisherigen Luftqualitätsmessstelle mit der Repräsentanz "Verkehrszentrum" in
der Bismarckstraße kann mittels eines Immissions-Screening-Modells eine Abschätzung der zu
erwartenden Veränderungen an einem vorliegenden Jahresimmissionswert für das Stickstoffdioxid
aus der Messreihe 2000/2001 erfolgen.

Das Screening-Programm "IMMISluft_4.0" berechnet aufgrund der vorhandenen
Verkehrsbelastungen und deren zu erwartender Veränderungen eine erste Abschätzung der
Zunahme von Immissionen des Straßenverkehrs in Bezug auf die Luftqualität im "Kurort" Bad Urach.
Es handelt sich bei dieser Abschätzung nicht um eine Immissionsprognose im Sinne der
gesetzlichen Vorschriften zur Luftreinhaltung. Sie ersetzt auch keine örtlichen Messungen nach dem
Kurortgesetz Baden-Württemberg bzw. den "Begriffsbestimmungen".

Auf der Basis der vorgelegten  Verkehrszahlen (Pkw und Lkw) würde sich mit dem genannten
Programm die NO2-Belastung in der Bismarckstraße im Planfall 1 von 23,3 µg/m³ um rund
3 µg/m³ erhöhen. Voraussetzung sind ähnliche Witterungs- und Emissionsverhältnisse, wie sie bei
der letzten Messreihe in den Jahren 2000/2001 herrschten. Selbst wenn dieser Betrag der
Zusatzbelastung durch die Verkehrszunahme doppelt so hoch wäre, ergäbe sich nach momentanem
Stand keine unmittelbare Gefahr, dass der zulässige Richtwert von 34 µg/m³ für die Repräsentanz
Verkehrszentrum annähernd erreicht würde. Das gilt auch für den Fall, dass ungünstigere
Witterungsverhältnisse zugrunde gelegt werden.

Letzter Abs.
Waldumwandlung genehmigt gem. §10 LWaldG
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18. Förmliche Bestandteile der
Begründung (Gutachten)

Ausfertigungsvermerk 19 Gefertigt: Anerkannt:
Stuttgart, den 23.03.2010 Bad Urach, den

Freie Planungsgruppe 7 (Rebmann)
Bürgermeister

21

21

Anlage Nr. 1
Vorprüfung des Einzelfalls gem. § 13a BauGB mit int egrierter artenschutzrechtlicher
Einschätzung gemäß § 42 BNatSchG und integrierter E ingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung für
den Bereich nördlich der Elsach
Waltraud Pustal Landschaftsökologie und Planung
Pfullingen, 16.06.2009 / 04.02.2010 / 09.02.2010 / Ergänzung vom 30.08.2010

Anlage Nr. 2
Auswirkungsanalyse zur Ansiedlung von Fachmärkten i n Bad Urach
GMA Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH
Ludwigsburg, Oktober 2009/ Ergänzung vom 21.10.2010

Anlage Nr. 3
Lärmschutzgutachten Elsach-Center, Konzeption Seile rweg
ISIS Ingenieurbüro für Schallimmissionsschutz
Riedlingen, Februar 2010 / Ergänzung vom 06. August 2010

Anlage Nr. 4
Verkehrsuntersuchung Elsach-Center
Planungsgruppe Kölz
Ludwigsburg, 16. November 2009

Anlage Nr. 5
Gewässergutachten, Renaturierung und Hochwasserfrei legung der Elsach und der Erms
FRITZ Planung GmbH
Bad Urach, Dezember 2009

Anlage Nr. 6
Luftqualitätsgutachten Bad Urach; Projekte Elsach-C enter + Seilerweg; Teil 1
DWD Deutscher Wetterdienst, Abteilung Klima- und Umweltberatung
Freiburg, 02. Juli 2010

Die Begründung in der Fassung vom 12.10.2010 lag dem Satzungsbeschluss des Gemeinderats
vom .................. zugrunde.

Bad Urach, den

(Rebmann)
Bürgermeister


